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DieSatanngkannvoneinerKMV mit2l3 Mehrheitgeändertwerden. Anträgezur ( L'lrur WiäiXen
Satzungsänderung sind schriftlich mindestens zwei Wochen vor der Klvlv
einzureichen und möglichst in der Einladung anzuktindigen.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Satzung tritt am Tage ihrer Beschlussfassung in Kraft.
Die Sitzungen aller Organe der Grünen Jugend des Kreises Heinsberg sind, sofern es

nicht mit 213 Mehrheit anders beschlossen wurde, öffentlich.
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1 SB ) Auflösung
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l. Die Aullösung der Grilnen Jugend des Kreises Heinsberg kann nur durch eine eigens

dafür einberufene KMV mit % Mehrheit beschlossen werden.

2. Das Restvermögen fiillt dann, sofern die KMV nichts anderes beschlieBt, an Bündnis
90/Die Gränen Kreis Heinsberg mit der Auflage es für die Förderung derJugend in
der Partei an venrenden.
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